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Die Beihilfestellen informieren 
Anträge auf Genehmigung einer Anschlussheil-

behandlung (AHB) 

Die oben genannten Anträge müssen vom Krankenhaus bzw. der verordnenden Stelle direkt 

an die Beihilfestellen gerichtet werden und nicht an die ebenfalls zuständige Krankenkasse 

(zum Beispiel Postbeamtenkrankenkasse), da die Beihilfestellen in diesen Fällen 

federführend sind.  

Bei der AHB handelt es sich um eine Rehabilitationsmaßnahme, die sich unmittelbar an 

einen Krankenhausaufenthalt zur Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung 

anschließt. In Ausnahmefällen liegt eine Anschlußheilbehandlung auch vor, wenn die 

Rehabilitationsmaßnahme nach einer ambulanten Behandlung erfolgt. 
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